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1. Stand des Landschaftsplanverfahrens und 
Gründe für die Fortschreibung
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Alter der Pläne

Zusammenführung verschiedener Änderungsfassungen

Harmonisierung der Gebote und Verbote

Sicherung von schutzwürdigen Bereichen und 
Biotopverbundstrukturen

Zuschnitt der Landschaftsplangebiete von 9 auf 3

Vorgaben des Regionalplans



Drei Landschaftspläne für den Kreis Viersen
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A "Grenzwald / Schwalm„
(Brüggen,   Niederkrüchten, Schwalmtal)

B  "Süchtelner Höhen / Nette" 
(Nettetal, Viersen)

C  "Niers / Willicher und Kempener Lehmplatten" 
(Grefrath, Viersen, Kempen, Willich, Tönisvorst)



Landschaftsplan „Grenzwald / Schwalm“
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Stand des Landschaftsplan - Verfahrens
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Inhalt des Landschaftsplans „Grenzwald/Schwalm“
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Kapitel 1: Einleitung

Kapitel 2: Entwicklungsziele für die Landschaft, Biotopverbund

Kapitel 3: Geschützte Teile von Natur und Landschaft
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, 
Geschützte Landschaftsbestandteile

Kapitel 4: Forstliche Festsetzungen

Kapitel 5: Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen

Kapitel 6: Nachrichtliche Darstellungen

Kapitel 7: Quellenverzeichnis

Kapitel 8: Abbildungsverzeichnis



Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung
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Textteil und 4 Karten mit je zwei Teilkarten (Karten Nord und Süd) 

im Maßstab 1 : 12.500:

• Entwicklungskarte Nord, Entwicklungskarte Süd

• Festsetzungskarte Nord, Festsetzungskarte Süd

• Maßnahmenkarte Nord, Maßnahmenkarte Süd

• Karte Nachrichtliche Darstellungen Nord, Karte Nachrichtliche 
Darstellungen Süd

Die Unterlagen (Text und vier Karten) sind unter folgendem Link verfügbar:

https://www.kreis-viersen.de/landschaftsplan
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2. Entwicklungsziele und 
geschützte Teile von Natur und Landschaft



Regionalplan als Landschaftsrahmenplan
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Nachrichtliche Darstellungen 
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• FFH-Gebiete 
(Elmpter Schwalmbruch; Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht; Tantelbruch mit Elmpter Bachtal 
und Teilen der Schwalmaue; Lüsekamp und Boschbeek; Meinweg mit Ritzroder Dünen; Schwalm, 
Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch)

• 300-Meter Pufferzone um FFH-Gebiete

• Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg

• Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 42 LNatSchG NRW

• Alleen gemäß § 41 LNatSchG NRW 

• Naturwaldzellen gemäß § 48 Landesforstgesetz
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Biotopverbund 
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Entwicklungszielkarte 



Derzeitige Schutzgebiete
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Aktualisierte Schutzgebietskarte
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Naturschutz- und Landschaftsschutz-
gebiete
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Naturschutzgebiete und Erweiterungsflächen



Beispiel: Naturschutzgebiet N10 Elmpter Wald
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Schutzgegenstand

Das N10 Elmpter Wald ist ein weitgehend geschlossenes, großes Wald-
gebiet mit vorherrschenden Kiefern- und Kiefernmischbeständen im Bereich
der deutsch-niederländischen Grenze. In die Waldflächen eingestreut sind
kleinere Heideflächen und Stillgewässer, im Westen umfasst das Gebiet in
geringem Umfang auch landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen. Zum
östlichen Bereich des Naturschutzgebiets gehören die südlichen Flächen des
ehemaligen Flugplatzes Elmpt mit einem hohen Anteil gesetzlich geschützter
Biotope trockener Standorte. Die schutzwürdigen Sandböden beherbergen
Biotopentwicklungspotenzial für nährstoffarme Extremstandorte, Teilflächen
mit geologischer Archivfunktion.

Fläche: 1.037,5 Hektar



Beispiel: Naturschutzgebiet N10 Elmpter Wald
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Schutzzweck
Die Schutzausweisung dient der Erhaltung naturnaher Waldflächen und der 
langfristigen Umwandlung von Nadelholzbeständen in naturnahe Laubwald-
bzw. Mischwaldstrukturen sowie der Erhaltung und Entwicklung von 
Biotopverbundflächen aus Offenlandbiotopen und lichten Waldbeständen 
(Trittsteinbiotope) zwischen dem ehemaligen Flughafen Elmpt, dem Lüsekamp 
und Boschbeek sowie dem Elmpter Schwalmbruch. Weitere Schutzzwecke 
sind die Erhaltung und Optimierung dieses Waldkomplexes für artenreiche 
Lebensgemeinschaften und als Lebensstätte bestimmter wildlebender Tier-
und Pflanzenarten, insbesondere als Lebensstätte für Brutvögel wie 
Ziegenmelker, Heidelerche und Schwarzspecht, als Nahrungs-, Rast- und 
Überwinterungsstätte für ziehende Vögel und damit dem Schutz eines Teiles 
des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Mit der 
Schutzausweisung verbunden sein soll aber auch die Wiederherstellung und 
Entwicklung bereits abgegangener oder abgängiger hochwertiger 
Lebensräume und Lebensgemeinschaften zur nachhaltigen Sicherung oder 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des hohen 
Erlebniswertes für die naturbezogene Erholung des Menschen. 
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Landschaftsschutzgebiete und Erweiterungsflächen



Beispiel: Landschaftsschutzgebiet L12 Grenzwald Elmpt
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Schutzgegenstand
Das L12 Grenzwald Elmpt umfasst Flächen zwischen N13 Lüsekamp und
Boschbeek und N10 Elmpter Wald, den Übergangsbereich zum N08 Elmpter
Schwalmbruch und des ehemaligen Militärflughafens Elmpt. Die Gebiete im
Norden und Südosten sind großflächig mit Nadelgehölzen, meist mit Kiefern
und Fichten, bestockt. Der Wald ist auf Feinsandböden häufig licht. An einigen
Stellen sind Birken-Eichenbestände verschiedenen Alters vorhanden. Die
Waldgebiete sind wichtige Verbundflächen zwischen den umliegenden NSG
und dienen, auch über die Deutsch-Niederländische Grenze hinweg, als
Wildtierkorridor. In den südöstlichen Teilen bilden sie außerdem Puffer- und
Arrondierungsflächen für das N13 Lüsekamp Boschbeek und das N10 Elmpter
Wald. Der Bereich des ehemaligen Flugplatzes mit seiner unmittelbaren
Umgebung zeichnet sich durch eine Vielzahl von Trocken- und
Magerrasenflächen sowie trockenen Heideflächen aus. Diese kommen sowohl
auf natürlichen Dünen, als auch auf Wällen und Bunkern vor. Aus der
ehemaligen baulichen Entwicklung, Nutzung und Pflege ergeben sich strukturell
vielfältige, außerordentlich seltene, trockene Lebensräume für Tier- und
Pflanzenarten mit speziellen Ansprüchen an trocken-warme Sandstandorte.

Fläche: 1.212,1 Hektar



Beispiel: Landschaftsschutzgebiet L12 Grenzwald Elmpt
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Schutzzweck

Die Schutzausweisung dient dem Schutz, der Erhaltung und Optimierung von
besonders bodentrockenen Binnendünenarealen mit Sandheiden, offenen
Grasflächen und Borstgrasrasen im Bereich des ehemaligen Flugplatzes Elmpt;
der Sicherung und Weiterentwicklung des arten- und strukturreichen
Lebensraum-Komplexes, großflächiger Nadelholzbestände, naturnaher,
standortgerechter Birken- und Eichen-Mischwälder, feuchter und trockener
Heiden sowie Sandmagerrasen. Die Flächen des Landschaftsschutzgebietes
sind wichtige Puffer- und Entwicklungsbereiche für die angrenzenden
Naturschutzgebiete N10 Elmpter Wald und N13 Lüsekamp und Boschbeek und
Bestandteil des großflächigen Waldverbundes, die zu erhalten und
weiterzuentwickeln sind. Darüber hinaus dient die Schutzausweisung der
Erhaltung und Entwicklung der Erholungsfunktion als Teil des Naturparks
Schwalm-Nette und der Nutzung von Teilflächen als Golfplatz sowie der
Erhaltung militärhistorischer Relikte aufgrund des Artenschutzes, beispielsweise
für Fledermäuse.
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Naturdenkmale



Beispiel: Naturdenkmal ND07
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Esskastanie (Niederkrüchten)

Schutzgegenstand
Schutzgegenstand sind sieben 
Einzelbäume. Zum Bestandteil des ND‘s 
gehört auch die Bodenoberfläche unter der 
Baumkrone (Kronenschirmfläche) 
zuzüglich eines 2 m breiten Grundstücks-
streifens außerhalb der Baumkrone.

Schutzzweck
Die Schutzausweisung dient der Erhaltung 
von Einzelschöpfungen der Natur als 
Landschaftselemente von besonderer 
Schönheit und der Erhaltung der 
Landschaftselemente als landeskundliche 
Zeugnisse. 
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Geschützte Landschaftsbestandteile § 29 BNatSchG
• Feldhecken und Feldgehölze
• Kopfbäume 
• Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen 
• Obstbaumwiesen und Obstbaumweiden
• Biotopkomplexe

Der Schutz erstreckt sich jeweils auf den gesamten Bestand geschützter 
Landschaftsbestandteile aller fünf Kategorien im Geltungsbereich des 
Landschaftsplans „Grenzwald / Schwalm“. 
Bei Bäumen ist die Kronentraufe zuzüglich einem 2 Meter breiten, der Traufe 
vorgelagerten, rundumverlaufendem Geländestreifen Bestandteil des 
geschützten Landschaftsbestandteils. 

Die Schutzgegenstände der fünf Kategorien werden durch Erläuterungen 
näher beschrieben und textlich festgesetzt. 
Für die Biotopkomplexe erfolgt die zeichnerische Darstellung flurstücksgenau 
in der Festsetzungskarte.



27.09.2019

Beispiel Biotopkomplex als 
Geschützter Landschaftsbestandteil - GLB

Folie 26

GLB11
Laubgehölze Im Grong bei Elmpt
15,22 Hektar Fläche; 



3. Textliche Darstellungen und Festsetzungen des 
LP Grenzwald/Schwalm - Vorentwurf
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 Einheitlich (für NSG, LSG, ND und GLB); bei Bedarf 
gebietsspezifisch 

 Gerichtsfest (geeignet, erforderlich und angemessen)
 Praxistauglich (Unberührtheitsklauseln und Ausnahmen) 
 Lesbar (verständlich, nachvollziehbar, ggf. erläutert)
 „Blaupause“ für die weiteren Landschaftspläne 

(„Süchtelner Höhen/Nette und „Niers/Willicher und 
Kempener Lehmplatte“) 



Vorentwurf - textliche Darstellungen und 
Festsetzungen des LP Grenzwald/Schwalm
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Voranstellungen:
 Kurzbeschreibungen geschützte Flächen und 

Landschaftsbestandteile 
 Übersichtskarte 14 NSG und 15 LSG 
 Bestandsschutzklausel (Rechtsposition vor Inkrafttreten)
 Gefahrenabwehr (> § 23 LNatSchG NRW)
 Verkehrssicherung (> § 23 LNatSchG NRW)
 Gesetzesverweis Ordnungswidrigkeiten
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Forstliche Festsetzungen in NSG und GLB
gemäß § 12 LNatSchG NRW
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Forstliche Festsetzung 1 (FF01) Wiederaufforstung mit bestimmten 
Baumarten
Bei der Wiederaufforstung sind standortgerechte Baumarten unter 
Berücksichtigung der potentiell natürlichen Vegetation oder des 
Schutzzweckes des jeweiligen Naturschutzgebietes oder geschützten 
Landschaftsbestandteiles zu verwenden. 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Auswirkungen auf den 
Waldbestand können auch anteilig standortgerechte gebietsfremde Arten 
eingesetzt werden. Dabei sind je Hektar Wiederaufforstungsfläche 30 % nicht 
zu überschreiten. 
Die forstliche Festsetzung FF01 wurde in Anlehnung an den Kopferlass zur 
Umsetzung der FFH-RL und Vogelschutz-RL im Wald von 2007 formuliert. 
Im Landschaftsplan „Grenzwald/Schwalm“ wird die Wiederaufforstung mit 
bestimmten Baumarten für alle Waldflächen in 14 NSG und 13 GLB textlich 
festgesetzt und in der Legende der Festsetzungskarte vermerkt. 
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Forstliche Festsetzung 2 (FF02) Vermeidung des Kahlschlags
In naturschutzfachlich besonders wertvollen Waldbeständen des 
Plangebietes sind Kahlhiebe nicht zugelassen, da dies zur Erreichung der 
Schutzzwecke der Naturschutzgebiete erforderlich ist. Kahlhiebe im Sinne 
dieser forstlichen Festsetzung sind alle innerhalb von 3 Jahren 
durchgeführten flächenhaften Nutzungen auf mehr als 0,3 ha 
zusammenhängender Waldfläche eines Waldbesitzers. 

Diese besonders wertvollen Waldflächen liegen innerhalb von 
Naturschutzgebieten und sind überwiegend Bestandteil von FFH-Gebieten.
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Forstliche Festsetzung 2 (FF02) Vermeidung des Kahlschlags
Grundlage für die Ermittlung der Flächen, für die diese forstliche Festsetzung 
gelten soll, bilden die im Geltungsbereich des Landschaftsplans vorkommenden 
Wald-Lebensraumtypen entsprechend dem Anhang I der FFH-Richtlinie:
9110 Hainsimsen-Buchenwald
9160 Stieleichen-Hainbuchenwald
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0 Moorwälder
91E0* Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder
NAC0 Sumpf-, Moor- und Bruchwälder

Ausnahme: Nach forstbehördlicher Kalamitätsfeststellung, kann auf Antrag bei der 
unteren Naturschutzbehörde Kreis Viersen eine Ausnahme von der forstlichen 
Festsetzung FF02 erteilt werden.

Die Flächen werden in der Festsetzungskarte parzellenscharf dargestellt.

Die forstlichen Festsetzungen erfolgen in einvernehmlicher Abstimmung mit dem 
zuständigen Regionalforstamt Niederrhein.
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Beispiel Forstliche Festsetzung FF02
FFH-LRT 9190 bodensaure Eichenwälder
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Forstliche Festsetzung FF02



4. Entwicklungs-, Pflege und Erschließungsmaßnahmen
gemäß § 13 LNatSchG NRW
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Folie 39

Der Landschaftsplan hat die 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen
festzusetzen, 

die zur Erreichung des Schutzzwecks der nach 
§ 20 Absatz 2 und den §§ 23, 26, 28 und 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders zu 
schützenden Teile von Natur und Landschaft 
und 
zur Erhaltung der nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und nach § 42 
gesetzlich geschützten Biotope erforderlich sind.



Entwicklungs-, Pflege und Erschließungsmaßnahmen
gemäß § 13 LNatSchG NRW
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Grundsätzlich werden alle Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen im Kreis Viersen 

auf der Basis der Freiwilligkeit und 
im Einvernehmen oder 
auf vertraglicher Grundlage mit den Landnutzern 
bzw. Eigentümern umgesetzt.



Maßnahmenräume
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Folie 41

Die zur Umsetzung der Entwicklungsziele und zur 
Erreichung des Schutzzwecks erforderlichen Maßnahmen 
werden für den jeweiligen Maßnahmenraum formuliert. 
Die Maßnahmen werden nicht parzellenscharf festgelegt, 
um eine größere Flexibilität bei der Umsetzung der 
Maßnahmen im Einvernehmen mit den Landnutzern bzw. 
Eigentümern zu ermöglichen.
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46 Maßnahmenräume



Ortsgebundene Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
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Folie 43

Maßnahmen werden nur dann flächenscharf festgesetzt, 
• wenn dies zur Pflege und Entwicklung bereits 

vorhandener wertvoller Biotope (z. B. Heiden, Röhrichte, 
Moore) erforderlich ist bzw. 

• die Maßnahmen bereits regelmäßig durchgeführt 
werden. 

Diese „ortsgebundenen Maßnahmen“ werden den 
jeweiligen Maßnahmenräumen zugeordnet. 



Ortsgebundene Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen
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M01 Pflege von Sandmagerrasen, Heiden oder Heidemooren
M02 Entwicklung und Wiederherstellung von Sandmagerrasen und Heiden
M03 Reduzierung des Bestockungsgrades von Waldflächen bis max. 0,3
M04 Pflege von Röhrichten und Seggenrieden
M05 Pflege von Kleingewässern
M06 Pflege von Grünland
M07 Entwicklung und Pflege von extensiven Äckern
M08 Pflege von Hochstaudenfluren
M09 Pflege von Feldgehölzen, Feldhecken und Gebüschen
M10 Pflege von Streuobstwiesen
M11 Pflege von Uferstreifen und Gräben



Beispiel Maßnahmenraum 41 Grenzwald Elmpt, Golfplatz
Ortsgebundene Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen
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M01 Pflege von Sandmagerrasen, 
Heiden oder Heidemooren



Maßnahmenplanung für die 46 Maßnahmenräume
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Beispiel: Heidepflege im NSG Lüsekamp/Boschbeek

27.09.2019 Folie 47



Finanzierung 
der Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen
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• Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung, 
Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen und natürlichen Erbes 
und zur Erstellung von Schutz- und Bewirtschaftungskonzepten im Bereich 
Naturschutz (investiver Naturschutz) vom 29.7.2015 – i.d.R. 80 % 
Förderung (Land/EU) – ELER

• Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa) – nur Landesmittel, 80 % (bei 
Maßnahmen auf landeseigenen Flächen 100 %)

• Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz (KKLP) vom 08.09.2015
Gesamtförderung bis 100 %, EU-Anteil 45 % 

• A+E-Maßnahmen, Kompensationsverpflichtungen Dritter

• Ökokonten

• Ersatzgeld



https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt/herzlich-
willkommen-im-kreis-viersen/

Äußerungen zum Vorentwurf sind 
bis zum 31.10.2019 möglich.

5. Frühzeitige Beteiligung (§§ 15, 16 LNatSchG NRW) 
und weiteres Verfahren
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https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt/herzlich-
willkommen-im-kreis-viersen/
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Nächste Schritte des Landschaftsplan - Verfahrens
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

0 21 62 /

Ulrike Thomas, Stefan Röttges, Reinhard Bräutigam

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

ulrike.thomas@kreis-viersen.de
stephan.roettges@kreis-viersen.de
reinhard.braeutigam@kreis-viersen.de

39 1750




